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3. Gesetzliche Grundlagen 

Allgemein sind die geltenden nationalen, kantonalen und kommunalen, Gesetze, Verordnungen, 
Vorschriften, Normen und Richtlinien einzuhalten.  
Die technischen Normen, Merkblätter, Richtlinien von Behörden und Fachorganisationen stellen so-
genannte Regeln der Baukunde dar. Die Berücksichtigung von anerkannten Regeln der Baukunde 
gehört zur Sorgfaltspflicht von Baufachleuten und der Besteller darf ihre Berücksichtigung normaler-
weise voraussetzen.  
Die Normenreihe SIA 118 (Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten) bildet die Basis für Abschluss, 
Inhalt und Abwicklung von Verträgen über Bauarbeiten. 

3.1 Gesetzliche Grundlagen zur Arbeitssicherheit 

 

Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG), Auszug: 
Art. 82 Der Arbeitgeber ist verpflichtet, zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten alle Massnah-

men zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und 

den gegebenen Verhältnissen angemessen sind. 
 
Verordnung über die Unfallverhütung (VUV), Auszug: 

Art. 3 Der Arbeitgeber muss zur Wahrung und Verbesserung der Arbeitssicherheit alle Anordnungen erteilen 

und alle Schutzmassnahmen treffen, die den Vorschriften dieser Verordnung und den für seinen 

Betrieb zusätzlich geltenden Vorschriften über die Arbeitssicherheit sowie im Übrigen den anerkann-

ten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. 
 Art. 5 Können Unfall- und Gesundheitsgefahren durch technische oder organisatorische Massnahmen 

nicht oder nicht vollständig ausgeschlossen werden, so muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmern zu-

mutbare persönliche Schutzausrüstungen PSA zur Verfügung stellen. Er muss dafür sorgen, dass diese 

jederzeit bestimmungsgemäss verwendet werden können. 

 Art. 8 Der Arbeitgeber darf Arbeiten mit besonderen Gefahren nur Arbeitnehmern übertragen, die dafür ent-

sprechend ausgebildet sind. Wird eine gefährliche Arbeit von einem Arbeitnehmer allein ausgeführt, so 

muss ihn der Arbeitgeber überwachen lassen. Bei Arbeiten mit besonderen Gefahren müssen die Zahl 

der Arbeitnehmer sowie die Anzahl oder die Menge der gefahrbringenden Einrichtungen, Arbeitsmittel 

und Stoffe auf das Nötige beschränkt sein. 

 Art. 9 Sind an einem Arbeitsplatz Arbeitnehmer mehrerer Betriebe tätig, so haben deren Arbeitgeber die zur 

Wahrung der Arbeitssicherheit erforderlichen Absprachen zu treffen und die notwendigen Massnah-

men anzuordnen. 

Bauarbeiten Verordnung (BauAV), Auszug: 
 Art. 3 Bauarbeiten müssen so geplant werden, dass das Risiko von Berufsunfällen, Berufskrankheiten 

oder Gesundheitsbeeinträchtigungen möglichst klein ist und die notwendigen Sicherheitsmassnah-

men, namentlich bei der Verwendung von Arbeitsmitteln, eingehalten werden können. 

 Art. 4  Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass vor Beginn der Bauarbeiten ein Konzept vorliegt, in dem die 

für seine Arbeiten auf der Baustelle erforderlichen Sicherheits- und Gesundheitsschutzmassnah-

men aufgezeigt werden. Das Konzept muss namentlich die Notfallorganisation regeln. Es muss schrift-

lich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erstellt werden.  

Art. 5 Der Arbeitgeber muss auf jeder Baustelle eine Person bezeichnen, die für die Arbeitssicherheit und 

den Gesundheitsschutz zuständig ist; diese Person muss den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

entsprechende Weisungen erteilen können. 

 Art. 8 Es muss gewährleistet sein, dass Verunfallte gerettet werden können.  

 Art. 17 Bei Arbeitsplätzen und Verkehrswegen sind Massnahmen zu treffen, damit Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer nicht durch einstürzende Bauteile oder herabfallende, herabgleitende, herabrollende 

oder herabfliessende Gegenstände oder Materialien gefährdet werden. 



https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1676_1676_1676/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1676_1676_1676/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1983/1968_1968_1968/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/de


https://www.ekas.admin.ch/de/informationszentrum/publikationen-der-ekas?categories=ekas-richtlinie&searchTerm=6508&page=1
http://www.suva.ch/33019.D
http://www.suva.ch/33016.D
http://www.suva.ch/67061.D
http://www.suva.ch/67153.D
http://www.suva.ch/67154.D
http://www.suva.ch/44002.D
http://www.suva.ch/88217.D
http://www.suva.ch/seil
http://www.suva.ch/naturgefahren
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4. Grundsätze Projektorganisation und Zuständigkeiten 

Die massgebenden Naturgefahrenprozesse sind im Rahmen einer Gefahrenanalyse durch Naturge-
fahrenspezialisten zu bestimmen. Die Eintretenswahrscheinlichkeiten der identifizierten Szenarien 
sind im Speziellen und im Hinblick auf die Dauer der Ausführungsphase abzuschätzen. 
Die Verantwortlichkeit, Zuständigkeit und die Mitbeteiligung der Akteure im Zusammenhang mit der 
Sicherheitsorganisation sind für das Projekt verbindlich zu regeln (z.B. in einem projektumfassenden 
Sicherheitskonzept und Alarmdispositiv, welches die grundlegenden Naturgefahrenszenarien und 
ihre Auswirkungen auf die Baustelle darlegt und Massnahmen zur Risikominimierung und Notfallbe-
wältigung vorschlägt). 
 
Bereits in der Ausschreibungs-Phase ist vom Unternehmer im Rahmen des projektbezogenen Quali-
täts-Sicherungssystems (PQM) das übergeordnete Sicherheitskonzepts Naturgefahren zu verlan-
gen. 
 
Die Anforderungen der Sicherheitskonzepte sind in den speziellen Bedingungen und auch in den 
Ausschreibungstexten klar und eindeutig darzulegen. Für die Ausführung der Arbeiten ergänzt das 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept des Unternehmers das übergeordnete Sicherheitskon-
zept Naturgefahren. Die Kontrolle des Konzepts unterliegt der Bauherrschaft und ihrer Beauftragten. 
Die Suva kann beratend hinzugezogen werden und im Rahmen Ihres gesetzlichen Auftrag Stichpro-
benkontrollen vornehmen. 
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5. Projektablauf mit Schwerpunkt Gefährdung der Arbeitssicherheit durch  
Naturgefahren 

5.1 Strategische Planung und Vorstudien 

Die Problemerkennung und die Projektanalyse hat u.a. auch im Hinblick auf die Gefährdung durch 
Naturgefahrenprozesse zu erfolgen. Konfliktsituationen punkto Arbeitssicherheit und Arbeitsrisiken 
in Folge von Naturgefahren sind aufzuzeigen. Massnahmen für die bauliche und betriebliche In-
standhaltung von Bauwerken sind bereits in der Projektierung zu berücksichtigen.  
 
Die Projektmachbarkeit ist auch unter dem Gesichtspunkt der Naturgefahrenrisiken während der 
Ausführung zu beurteilen (zeitlich kurze Einsätze haben geringere Risiken als lange Einsätze). 
Die massgebenden naturgefahrenspezifischen Prozessszenarien und -risiken sowie mögliche Mass-
nahmen zur Reduktion des Risikos im Gefährdungsbereich auf ein tolerierbares Niveau sind darzu-
legen. 
 
In der nachstehenden Auflistung, die den Grundzügen der SIA 103 folgt, werden die für die Arbeits-
sicherheit im Zusammenhang mit Naturgefahren relevanten Punkte hervorgehoben. 
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6. Anhang 

A Baustellenspezifisches Sicherheits- und Gesundheitschutzkonzept «SiKo mini» 

B Baustellenspezifisches Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept «SiKo gross»        
(Vorlage Suva) 

C Beispiel übergeordnetes SiKo Naturgefahren  

D Musterausschreibung 



 
Anhang A 
 
Baustellenspezifisches Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept «SiKo mini» 





 

Anhang 1 
Objektspezifische Gefährdungsermittlung und Massnahmenplanung 
 

Arbeit (Tätigkeit, Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe) 

Gefährdung Massnahmen gemäss STOP 

  

  

 

Gelände (Zugang, Arbeitsbereich, Umgebung) 

Gefährdung Massnahmen gemäss STOP 

  

  

 
Verhältnisse (Aktuelle Wetterlage, Prognose, im Gelände) 

Gefährdung Massnahmen gemäss STOP 

  

  

 
Mensch 

Gefährdung Massnahmen gemäss STOP 

  

  

 

  



 

Anhang 2 
Übersichtsplan 
 

Arbeitsstelle  Bodenrettung  Luftrettung  Absperrung   

Zustiege  Sammelplatz  

 

 

 
Anhang 3 
Mitarbeiter  
 

Funktion  Name Telefonnummer  Visum  

Bauleitung  Wählen Sie ein Element aus.  

Unternehmer  Wählen Sie ein Element aus.  

KOPAS / SiBe Wählen Sie ein Element aus.  

Baustellenleiter  Wählen Sie ein Element aus.  

Mittarbeiter  Wählen Sie ein Element aus.  

Mittarbeiter  Wählen Sie ein Element aus.  

 



 
Anhang B 
 
Baustellenspezifisches Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept «SiKo gross» 
(Vorlage Suva) 
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Ihr Logo 

 
Sicherheits- und  
Gesundheitsschutzkonzept 
Bauarbeiten im Bereich von Naturgefahren / 
am, im oder Über Wasser / Infrastrukturbau 
Die gelb markierten Textpassagen sind bei der Erarbeitung restlos zu anzupassen/löschen 

Projekt:  
 Ihr Projektname 
 
 
Baustellenadresse:  
 Objektbezeichnung   
 Strasse Nr.   
 PLZ Ort   
    
Koordinaten: 000 000  / 000 000  
 
 
Verfasser SiKo:  
 Firma 
 Vorname Name 
 Strasse Nr. 
 PLZ Ort 
 E-Mailadresse 
 Tel.: +41 00 000 00 00 
 
Version 1.0 / Datum  / Projektverfasser 

ENTWURF 
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1 Projektbeschrieb, Sicherheitsleitbild/-ziele, Terminplan, Ar-
beitsbeschrieb 

1.1 Projektbeschrieb 
Erläuterung zum Projekt mit Kurzbeschrieb: 

 

 
  

Fotos, einfacher Situationsplan/Skizze inkl. Zugänge und Installationsplatz 



http://www.sicherheits-charta.ch/
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Bauarbeitenverordnung (BauAV): 
 Art. 35: 1 Bei Arbeiten an und über Gewässern sind zur Verhinderung eines Sturzes ins Wasser Massnah-

men nach den Artikeln 23 und 29 zu treffen. 
2 Sind die Massnahmen nach Absatz 1 technisch nicht möglich, so müssen: 

a. geeignete Schutz- und Rettungsausrüstungen wie Rettungswesten getragen werden; und 

b. Rettungsringe, Tauwerke, Wurfleinen und Haken zur Verfügung stehen. 
3 Bei Arbeiten an, über und in fliessenden Gewässern, bei denen die Gefahr besteht, dass Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer weggeschwemmt werden, sind Auffang-vorrichtungen oder motorisierte Ret-

tungsboote zur Verfügung zu stellen, es sei denn, die Rettung ist von einem Ort an der Oberfläche aus, 

namentlich vom Ufer, von Pontons, Flossen, Plattformen oder Stegen, gewährleistet. 

4 Für Arbeiten an, über und in Gewässern sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzusetzen, die 

aufgrund ihrer körperlichen Verfassung geeignet sind. Sie müssen über die auftretenden Gefahren infor-

miert und in der Anwendung der Rettungsgeräte instruiert worden sein. 

 Art. 37 Bei Arbeiten bei Sonne, Hitze und Kälte sind die erforderlichen Massnahmen zum Schutz der Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer zu treffen. 

 Art. 39 1 In Zonen mit Naturgefahren wie Lawinen, Hochwasser, Murgängen, Erdrutschen oder Steinschlag 

dürfen Arbeiten nur ausgeführt werden, wenn: 

a. eine geeignete Überwachung gewährleistet ist; 

b. die Rettungskräfte alarmiert werden können; und 

c. der Transport einer verunfallten Person zwischen einem Arbeitsplatz und der nächsten Ärztin oder 

dem nächsten Arzt oder dem nächsten Spital sichergestellt ist. 
2 Im Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept nach Artikel 4 sind die Vorgaben der Behörden des 

Bundes und der Kantone in Bezug auf die Naturgefahren in ihrem Gebiet zu berücksichtigen. 
3 Bei akuter Gefahr dürfen sich keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Gefahrenzone aufhal-

ten. 

 Art. 105 1 Bei Abbau von Gestein durch Sprengung sind die Abbauwände in Stufen zu unterteilen. 
2 Die Stufenhöhe richtet sich nach den Gegebenheiten des abzubauenden Materials. Sie darf höchstens 

40 m betragen. Bei Steinbrüchen für die Gewinnung von Naturwerkstein darf die maximale Stufenhöhe 

von 40 m überschritten werden. Die Stufenhöhe ist im Abbauplan festzulegen. 
3 Bevor nach erfolgter Sprengung die Arbeit auf den Stufen wiederaufgenommen werden darf, muss die 

Stabilität der Stufen durch eine Fachperson beurteilt und nachgewiesen werden. 
4 Nach jedem Abschlag sind Materialablösungen und gelockerte Gesteinspartien von der Wand zu entfer-

nen. 

 Art 109 1 Durch geeignete Massnahmen ist zu verhindern, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch 

niedergehende Steine und Materialien gefährdet werden. Namentlich sind die Fahrerkabinen oder die 

Bedienungsstände von Maschinen und Geräten mit einer Schutzvorrichtung auszurüsten. 
2 Drohen Materialmassen oder Gesteinspakete abzustürzen und kann die Gefahr nicht sofort beseitigt 

werden, so ist der gefährdete Bereich unverzüglich abzusperren. 
3 Durchgänge und Verkehrswege, die durch Steinschlag gefährdet sind, sind mit geeigneten Massnahmen 

zu sichern. 

 Art. 110 Vor Wiederaufnahme der Arbeiten nach Arbeitsunterbrüchen sind überhängende Partien, namentlich 

solche, die durch Witterungseinflüsse entstanden sind, abzubauen und ist loses Material aus der Bö-

schung zu entfernen. 







http://www.suva.ch/ambg


http://www.suva.ch/regeln
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5 Gefahrenermittlung und Risikobeurteilung 

In der Gefahrenermittlung sind insbesondere die baustellenspezifischen (Natur-)Gefahren aufzuführen.    

Infos/Hilfsmittel: www.suva.ch/gefahrenermittlung, www.suva.ch/regeln, www.suva.ch/67000.d  

Die aufgeführten gefahren dienen als Hinweis und sind nicht als abschliessende Liste zu verstehen. Es kann durchaus eine alternative Dar-

stellung gewählt werden. Gefährdungen, die bereits mit Massnahme aus Regeln abgedeckt sind müssen nicht zusätzlich erfasst werden. 

5.1 Gefahrenermittlung und Risikobeurteilung Naturgefahren im Fels und steilen Gelände 
 

Gefahren Hilfsmittel 
(Suva-/Checklisten, Sicherheitsdatenblätter, 

Richtlinien, Merkblätter ...) 

Risiko 
 1 gross 

 2 mittel 

 3 klein 

Massnahmen 
(im folgenden Kapitel zu konkretisieren) 

Restrisiko 
 1 gross 

 2 mittel 

 3 klein 
  S W Z Nr.  S W Z 

     1     

     2     

     3     

     4     

     5     

     6     

     7     

     8     

     9     

     10     

     xx     

 

Hinweise zur Beurteilung des Risikos siehe Anhang. 

 

  

http://www.suva.ch/gefahrenermittlung
http://www.suva.ch/regeln
http://www.suva.ch/67000.d
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5.2 Gefahrenermittlung und Risikobeurteilung Arbeiten am hängenden Seil 
An dieser Stelle sollen die besonderen gefahren, Risiken und Massnahmen der Arbeiten am Seil eingeführt oder auf die entsprechenden 

Dokumente im Anhang verwiesen werden. Die Massnahmen sind in einer Massnahmenliste aufzuführen. 

Die Darstellung, resp. Das Vorgehen soll grundsätzlich so vorgenommen werden, wie es in der Ausbildung zum Höhenarbeiter SZP Level 3 

von den Ausbildungsstellen (Schweizer Bergführerverband, Seilarbeit Schweiz usw.) vermittelt wird. 
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6 Massnahmenplanung und -realisierung 

6.1 Massnahmenplan 
Die Massnahmen sind u.a. unter Zuhilfenahme der Checklisten im Anhang und weiteren Publikationen zu planen. 

Nr. Zu erledigende Massnahme Termin Beauftragte Per-

son 

erledigt Bemerkungen geprüft 

Datum Visum Datum  Visum 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

xx         
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11 Anhang 

Nicht relevante Abschnitte und Dokumente sind konsequent zu Löschen! 

11.1 Abkürzungen 
AS/GS Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

BauAV Bauarbeitenverordnung 

PSAgA Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz 

PSIKO Projektspezifisches Sicherheitskonzept 

RL Richtlinie 

SiKo Sicherheitskonzept 

VO Verordnung 

VUV Verordnung über die Unfallverhütung 

 

11.2 Publikationen zum Thema 
Verordnungen    

VO 1420.D: Verordnung über die sichere Verwendung von Kranen (Kranverordnung) 

  www.admin.ch/ch/d/sr/8/832.312.15.de.pdf 

VO 1520.D: Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV)  

  www.admin.ch/ch/d/sr/8/832.30.de.pdf 

VO 1796.D: Bauarbeitenverordnung, BauAV  www.admin.ch/ch/d/sr/8/832.311.141.de.pdf 

VO 2583.D: Verordnung über die Produktesicherheit (PrSV) www.admin.ch/ch/d/sr/8/930.11.de.pdf 

 

Richtlinien 

RL 2134.D: Forstarbeiten 

  www.suva.ch/2134.D 

RL 6510.D: Kranführerausbildung für das Bedienen von Fahrzeug- und Turmdrehkranen 

  www.suva.ch/6510.D 

RL 6511.D: Überprüfung und Kontrolle von Fahrzeugkranen und Turmdrehkranen  

  www.suva.ch/6511.D 

RL 6512.D: Arbeitsmittel 

  www.suva.ch/6512.D 

RL  6514.D:  Untertagarbeiten www.suva.ch/6514.D 

 

  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/832.312.15.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/832.30.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/832.311.141.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/930.11.de.pdf
http://www.suva.ch/2134.D
http://www.suva.ch/6510.D
http://www.suva.ch/6511.D
http://www.suva.ch/6512.D
http://www.suva.ch/6514.D
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Merkblätter 

MB 44002.D: Sicherheit durch Anseilen  www.suva.ch/44002.D 

MB 44007.D: Sicherheitskennzeichnung www.suva.ch/44007.D 

MB 44051.D: Vorsicht, Zecken!  www.suva.ch/44051.D 

MB 44026.D: Tragbare Leitern können ganz schön gefährlich sein. www.suva.ch/44026.D 

MB 44046.D: Scheres Arbeiten im Bereich von Liftschächten www.suva.ch/44046.D 

MB 44053.D: Schweissen und Schneiden. Schutz vor Rauchen, Stäuben, Gasen und Dämpfen 

  www.suva.ch/44053.D 

MB 44062.D: Sicheres Einsteigen und Arbeiten in Schächten, Gruben und Kanälen 

  www.suva.ch/44062.D 

MB 44066.D: Arbeiten auf Dächern. So bleiben Sie sicher oben. www.suva.ch/44066.D 

MB 44074.D: Hautschutz bei der Arbeit www.suva.ch/44074.D 

MB 44076.D: Abbau von Gestein, Kies und Sand www.suva.ch/44076.D 

MB 44077.D: Fassadengerüste - Sicherheit durch Planung www.suva.ch/44077.D 

MB 44078.D: Fassadengerüste - Sicherheit bei der Montage und Demontage 

  www.suva.ch/44078.D 

MB 44086.D: Was tun nach einem schweren Unfall am Arbeitsplatz? Seelische Nothilfe 

  www.suva.ch/44086.D 

MB 44087.D: Elektrizität - eine sichere Sache www.suva.ch/44087.D 

MB 44089.D: Risikofaktor Vibrationen  www.suva.ch/44089.D 

IS 66061.D: Turmdrehkrane - Installation, Montage, Demontage www.suva.ch/66061.D 

IS 66100.D: Betriebsinterne Unfallabklärung: Damit es nicht wieder passiert! 

  www.suva.ch/66100.D 

IS 66113.D: Atemschutzmasken gegen Stäube www.suva.ch/66113.D 

IS 66125.D: Erdgasleitungen: So arbeiten Sie sicher. In Gräben, Gruben, Schächten und derglei-

chen   www.suva.ch/66125.D 

IS 66138.D: Achtung, Stromschlag! Einsatz von Arbeitsmitteln in der Nähe von Freileitungen 

  www.suva.ch/66138.D 

PK 88035.D: Meldung von Untertagarbeiten sowie Gesteinsabbau im Freien 

  www.suva.ch/88035.D 

PK 88179.D: Checkliste für Kranführer von Turmdrehkranen www.suva.ch/88179.D 

PK 88180.D: Checkliste für Kranführer von Fahrzeugkranen www.suva.ch/88180.D 

PK 88217.D: Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle www.suva.ch/88217.D 

PK 88218.D: Baustellenspezifische Massnahmen für mehr Sicherheit: Planungswerkzeug  

  www.suva.ch/88218.D 

PK 88304.D: Sonnenstrahlung: Kennen Sie die Risiken? www.suva.ch/88304.D 

  

http://www.suva.ch/44002.D
http://www.suva.ch/44007.D
http://www.suva.ch/44051.D
http://www.suva.ch/44026.D
http://www.suva.ch/44046.D
http://www.suva.ch/44053.D
http://www.suva.ch/44062.D
http://www.suva.ch/44066.D
http://www.suva.ch/44074.D
http://www.suva.ch/44076.D
http://www.suva.ch/44077.D
http://www.suva.ch/44078.D
http://www.suva.ch/44086.D
http://www.suva.ch/44087.D
http://www.suva.ch/44089.D
http://www.suva.ch/66061.D
http://www.suva.ch/66100.D
http://www.suva.ch/66113.D
http://www.suva.ch/66125.D
http://www.suva.ch/66138.D
http://www.suva.ch/88035.D
http://www.suva.ch/88179.D
http://www.suva.ch/88180.D
http://www.suva.ch/88217.D
http://www.suva.ch/88218.D
http://www.suva.ch/88304.D
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Instruktionsmittel    

IM 88801.D: Lebenswichtige Regeln für das Anschlagen von Lasten www.suva.ch/88801.D 

IM 88805.D: Vakuumheber Lerneinheit www.suva.ch/88805.D 

IM 88811.D: Acht lebenswichtige Regeln für den Hochbau  www.suva.ch/88811.D 

IM 88813.D: Acht lebenswichtige Regeln für die Instandhaltung www.suva.ch/88813.D 

IM 88815.D: Neun lebenswichtige Regeln für das Arbeiten auf Dächern und an Fassaden 

   www.suva.ch/88815.D 

IM 88816.D: Acht lebenswichtige Regeln für das Arbeiten mit Anseilschutz 

  www.suva.ch/88816.D 

IM 88817.D: Zehn lebenswichtige Regeln für die Waldarbeit www.suva.ch/88817.D 

IM 88818.D: Zehn lebenswichtige Regeln für den Holzbau www.suva.ch/88818.D 

IM 88819.D: Neun lebenswichtige Regeln für das Helikopter-Bodenpersonal 

  www.suva.ch/88819.D 

IM 88820.D: Neun lebenswichtige Regeln für den Verkehrsweg- und Tiefbau 

  www.suva.ch/88820.D 

IM 88821.D: Neun lebenswichtige Regeln für die Stahlbaumontage www.suva.ch/88821.D 

IM 88822.D: Neun lebenswichtige Regeln für den Betonelementbau www.suva.ch/88822.D 

IM 88823.D: Acht lebenswichtige Regeln für das Arbeiten an Seilbahn- und Skiliftanlagen 

  www.suva.ch/88823.D 

IM 88824.D: Zehn lebenswichtige Regeln für Gewerbe und Industrie www.suva.ch/88824.D 

IM 88827.D: Sieben lebenswichtige Regeln für den Strassentransport www.suva.ch/88827.D 

IM 88829.D: Sieben lebenswichtige Regeln für das Arbeiten auf Regelleitungen 

  www.suva.ch/88829.D 

IM 88830.D: Neun lebenswichtige Regeln für das Arbeiten mit Staplern www.suva.ch/88830.D 

IM 88831.D:  Zehn Sicherheitsregeln für die Eisenbahnbranche Instruktionshilfe 

  www.suva.ch/88831.D 

IM 88832.D:  Zehn lebenswichtige Regeln für Gebäudetechniker www.suva.ch/88832.D 

IM 88833.D:  Zehn lebenswichtige Regeln für den Untertagbau  www.suva.ch/88833.D 

Magnetplakat 99116.D: «Acht lebenswichtige Regeln für den Hochbau» www.suva.ch/99116.D 

Magnetplakat 99117.D: «Neun lebenswichtige Regeln für den Tiefbau» www.suva.ch/99117.D 

Magnetplakat 99118.D: «Neun lebenswichtige Regeln für das Arbeiten auf Dächern  

und an Fassaden»  www.suva.ch/99118.D 

  

http://www.suva.ch/88801.D
http://www.suva.ch/88805.D
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Broschüre/Faltblatt    

FB 84007.D: Schächte, Gruben und Kanäle. Das Wichtigste, damit Sie wieder sicher nach oben 

kommen  www.suva.ch/84007.D 

FB 84018.D: Acht zentrale Fragen rund um das Rollgerüst  www.suva.ch/84018.D 

FB 84034.D: Zehn lebenswichtige Regeln für die Waldarbeit  www.suva.ch/84034.D 

FB 84035.D: Acht lebenswichtige Regeln für den Hochbau www.suva.ch/84035.D 

FB 84040.D: Acht lebenswichtige Regeln für die Instandhaltung www.suva.ch/84040.D 

FB 84041.D: Neun lebenswichtige Regeln für das Arbeiten auf Dächern und an Fassaden 

  www.suva.ch/84041.D 

FB 84044.D: Acht lebenswichtige Regeln für das Arbeiten mit Anseilschutz www.suva.ch/84044.D 

FB 84045.D: Acht lebenswichtige Regeln für das Arbeiten an Seilbahn- und Skiliftanlagen 

  www.suva.ch/84045.D 

FB 84046.D: Zehn lebenswichtige Regeln für den Holzbau www.suva.ch/84046.D 

FB 84048.D: Neun lebenswichtige Regeln für die Stahlbaumontage www.suva.ch/84048.D 

FB 84049.D: Neun lebenswichtige Regeln für Betonelementbau www.suva.ch/84049.D 

FB 84050.D: Neun lebenswichtige Regeln für das Helikopter-Bodenpersonal 

  www.suva.ch/84050.D 

FB 84051.D: Neun lebenswichtige Regeln für den Verkehrsweg- und Tiefbau 

  www.suva.ch/84051.D 

FB 84056.D: Sieben lebenswichtige Regeln für den Strassentransport www.suva.ch/84056.D 

FB 84057.D: Asbest erkennen, beurteilen und richtig handeln. Was Sie im Holzbau über Asbest 

wissen müssen.  www.suva.ch/84057.D 

FB 84061.D: Sieben lebenswichtige Regeln für Metallbauer  www.suva.ch/84061.D 

FB 84064.D: Sechs lebenswichtige Regeln für das Arbeiten auf Hochspannungsfreileitungen 

  www.suva.ch/84064.D 

FB 84066.D: Sieben lebenswichtige Regeln für das Arbeiten auf Regelleitungen 

  www.suva.ch/84066.D 

FB 84067.D: Neun lebenswichtige Regeln für das Arbeiten mit Staplern www.suva.ch/84067.D 

FB 84071.D: Zehn Sicherheitsregeln für die Eisenbahnbranche  www.suva.ch/84071.D 

FB 84073.D: 10 lebenswichtige Regeln für Gebäudetechniker  www.suva.ch/84073.D 

FB 84074.D: 10 lebenswichtige Regeln für den Untertagbau  www.suva.ch/84074.D 

FB 84077.D: 10 lebenswichtige Regeln für das Anschlagen von Lasten  www.suva.ch/84077.D 

  

http://www.suva.ch/84007.D
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Factsheets 

FS 33001.D: Sicherheitsanforderungen für Auffangnetze 

FS 33008.D: Rot-weisse Absperrlatten im Seitenschutz 

FS 33016.D: Arbeiten am hängenden Seil - Seilzugangs- und Positionierungsverfahren (SZP) 

FS 33017.D: Seitenschutz - Anforderungen an die Bauteile 

FS 33019.D: Arbeiten im Bereich von Naturgefahren 

FS 33025.D: Gerüstzugänge mit Treppen und Leitern 

FS 33026.D: Arbeitsplattformnetze 

FS 33028.D: Seitenschutz mit Auffangnetzen 

FS 33029.D: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) im Fassadengerüstbau 

FS 33032.D: Seilwurfsystem mit Industrieschleuder 

FS 33034.D: Erstellen hoher Betonwände Kernwände und Aussenwände 

FS 33055.D: Bewehrungseisen Anschlussbewehrungseisen sichern 

FS 33030.D: Brennbare Flüssigkeiten und Gasflaschen auf Baustellen 

FS 33062.D: Arbeiten mit der Kettensäge 

FS 33071.D: Sicher arbeiten auf Bäumen 

FS 33072.D: Arbeiten auf der Leiter an Bäumen 

FS 33076.D: Warnkleidung für Arbeiten im Bereich öffentlicher Strassen 

 

  

http://www.suva.ch/33001.D
http://www.suva.ch/33008.D
http://www.suva.ch/33008.D
http://www.suva.ch/33016.D
http://www.suva.ch/waswo/33017.D
http://www.suva.ch/33019.D
http://www.suva.ch/33025.D
http://www.suva.ch/33025.D
http://www.suva.ch/33026.D
http://www.suva.ch/33028.D
http://www.suva.ch/33028.D
http://www.suva.ch/33029.D
http://www.suva.ch/33029.D
http://www.suva.ch/33032.D
http://www.suva.ch/33032.D
http://www.suva.ch/33034.D
http://www.suva.ch/33034.D
http://www.suva.ch/33055.D
http://www.suva.ch/33055.D
http://www.suva.ch/33030.D
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http://www.suva.ch/33076.D
http://www.suva.ch/33076.D
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Checklisten    

CL 67000.D: Gefahrenermittlung und Massnahmenplanung mit CL  www.suva.ch/67000.D 

CL 67017.D: Anschlagmittel www.suva.ch/67017.D 

CL 67018.D: Kleinarbeiten auf Dächern  www.suva.ch/67018.D 

CL 67023.D: Allein arbeitende Personen www.suva.ch/67023.D 

CL 67028.D: Tragbare Leitern www.suva.ch/67028.D 

CL 67031.D: Gefahren im Winter www.suva.ch/67031.D 

CL 67035.D: Hautschutz bei der Arbeit www.suva.ch/67035.D 

CL 67038.D: Fassadengerüste www.suva.ch/67038.D 

CL 67039.D: Kleinmaschinen für den Bau www.suva.ch/67039.D 

CL 67061.D: Notfallplanung für nicht ortsfeste Arbeitsplätze www.suva.ch/67061.D 

CL 67063.D: Reaktionsharze  www.suva.ch/67063.D 

CL 67064/1.D: Hubarbeitsbühnen Teil 1: Planung des Einsatzes www.suva.ch/67064/1.D 

CL 67064/2.D: Hubarbeitsbühnen Teil 2: Kontrolle am Einsatzort www.suva.ch/67064/2.D 

CL 67070.D: Vibrationen am Arbeitsplatz www.suva.ch/67070.D 

CL 67081.D: Elektrizität auf Baustellen  www.suva.ch/67081.D 

CL 67094.D: Fahrzeuge beladen mit Hebegeräten www.suva.ch/67094.D 

CL 67095.D: Holzelementbau  www.suva.ch/67095.D 

CL 67116.D: Krane auf Baustellen  www.suva.ch/67116.D 

CL 67120.D: Lüftung bei Untertagearbeiten www.suva.ch/67120.D 

CL 67135.D: Arbeiten an heissen Tagen auf Baustellen im Freien www.suva.ch/67135.D 

CL 67141.D: Nagel- und Klammerpistolen www.suva.ch/67141.D 

CL 67148.D: Gräben und Baugruben www.suva.ch/67148.D 

CL 67150.D: Rollgerüste  www.suva.ch/67150.D 

CL 67151.D: Rückbau- und Abbrucharbeiten www.suva.ch/67151.D 

CL 67153.D: Bauarbeiten am, im oder über Wasser www.suva.ch/67153.D 

CL 67154.D: Gebirgsbaustellen www.suva.ch/67154.D 

CL 67160.D: Rammen, Bohren und Schlitzen im Spezialtiefbau  www.suva.ch/67160.D 

CL 67161.D: Kleinbohrungen im Spezialtiefbau www.suva.ch/67161.D 

CL 67162.D: Rohrvortriebsarbeiten im Spezialtiefbau www.suva.ch/67162.D 

CL 67165.D: Korrosionsschutzarbeiten an Objekten im Freien www.suva.ch/67165.D 

CL 67165/1.D: Vereinbarung Ausführung von Korrosionsschutzarbeiten im Freien 

  www.suva.ch/67165/1.D 

CL 67180.D: Stopp den Stolper- und Sturzunfällen auf Baustellen www.suva.ch/67180.D 

CL 67191.D: Förderpumpen und Verteilmasten für Beton www.suva.ch/67191.D 

CL 67196.D: Baugüteraufzüge mit Personenbeförderung www.suva.ch/67196.D 

CL 67198.D: Lastaufnahmemittel  www.suva.ch/67198.D 

CL 67202.D: Spritzbeton für Tiefbau- und Untertagarbeiten  www.suva.ch/67202.D  
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http://www.suva.ch/ambg
http://www.suva.ch/anschlageinrichtungen
http://www.suva.ch/asa
http://www.suva.ch/bau
http://www.suva.ch/bauav
http://www.suva.ch/baumaschinen
http://www.suva.ch/dach
http://www.suva.ch/erstehilfe
http://www.suva.ch/gelaender
http://www.suva.ch/gerueste
http://www.suva.ch/gefahrenermittlung
http://www.suva.ch/hautschutz
http://www.suva.ch/herz
http://www.suva.ch/hitze
http://www.suva.ch/krane
http://www.suva.ch/kranexperten
http://www.suva.ch/naturgefahren
http://www.suva.ch/oblicht
http://www.suva.ch/psa
http://www.suva.ch/psaga
http://www.suva.ch/regeln
http://www.suva.ch/schaltafel
http://www.suva.ch/seil
http://www.suva.ch/sigebau
http://www.suva.ch/solar
http://www.suva.ch/stapler
http://www.suva.ch/temporaerarbeit
http://www.suva.ch/waswo
https://vorgaben.sbb.ch/
http://www.absturzrisiko.ch/
http://www.bafu.admin.ch/naturgefahren
http://www.echosos.com/
http://www.landeshydrologie.ch/
http://www.naturgefahren.ch/
http://www.planat.ch/
http://www.sapros.ch/
http://www.seepolizei.ch/
http://www.slf.ch/
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11.3 Planungswerkzeug Baustellenspezifische Massnahmen AS/GS 
    

 

Legen Sie fest, welche Massnahmen durch Ihren Betrieb und welche bauseits (bzw. durch eine andere Firma) er-
bracht werden. Hinweise auf die entsprechende Werkvertragsposition schaffen Klarheit. 
 
Verwenden Sie folgende Abkürzungen: 

U = Unternehmer (Arbeitgeber) 
B = bauseits 
N = nicht erforderlich 

    

Allgemeines 
Massnahme: Wer: Werkvertragsposition/Bemerkungen: 
1 Traktandum an der Bausitzung   
 Sicherheit und Gesundheitsschutz als festes Traktan-             
 dum an den periodischen Bausitzungen einplanen  
                   
2 Bauwände/Baustellenabschrankungen/   
 Baustellenzutritt   
 Installation ausführen             
 Unterhalt durchführen             
 Zutrittskontrolle organisieren             
                   
3 Baustellensignalisation   
 Baustellensignalisation erstellen             
 Betrieb und Unterhalt sicherstellen             
                   
4 Beleuchtung   
 Ausreichende Beleuchtung installieren             
 Beleuchtung unterhalten             
                   
5 Aufenthaltsräume / Sanitäre Einrichtungen   
 Aufenthaltsräume installieren             
 Aufenthaltsräume unterhalten             
 Sanitäre Einrichtungen installieren             
 Sanitäre Einrichtungen unterhalten             
6 Rettung von Verunfallten   
 Notfallliste erarbeiten             
 Rettungskonzept erarbeiten             
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Arbeitsplätze/Verkehrswege/Absturzsicherungen 
Massnahme: Wer: Werkvertragsposition/Bemerkungen: 
7 Verkehrswege   
 Baustellenzugänge und Verkehrswege erstellen             
 Baustellenzugänge und Verkehrswege unterhalten             
 Materialtransportanlagen zur Verfügung stellen             
 Personentransportanlagen zur Verfügung stellen             
8 Absturzsicherungen allgemein   
 Seitenschutz an Absturzkanten erstellen             
 Sicherung von Bodenöffnungen vornehmen             
 Kontrolle und Unterhalt der Sicherungsmassnahmen             
 organisieren  
9 Absturzsicherungen für Montagearbeiten   
 Auffangnetze montieren             
 Seilsicherungen montieren             

 
Absturzsicherung bei Brandabschottungen  
in Steigzonen sicherstellen              

              
10 Gräben / Gruben   
 Sicherungsmassnahmen bestimmen             
 Sicherungsmassnahmen umsetzen             
                   

Bestehende Anlagen/Werkleitungen/Arbeitsumgebung 
11 Gesundheitsgefährdende Stoffe   
 Gebäudescreening durchführen (Schadstoffe wie             
 Asbest, PCB, Gifte usw. abklären)   

 Sanierungsmassnahmen planen, durchfüren             
                   
12 Bestehende Anlagen / Werkleitungen   
 Leitungserhebungen durchführen             
                   
13 Lichtraumprofil   
 Abstand zu Freileitungen abklären, Massnahmen             
 planen  
 Abstand zu Bahnanlagen abklären, Massnahmen             
 planen  
 Massnahmen umsetzen             
14 Energieversorgung   
 Hauptverteiler installieren (mit FI-Schutzschalter)             
 Nebenverteiler installieren (mit FI-Schutzschalter)             
                   
15 Arbeiten in Behältern, engen Räumen, Kanälen   
 Belüftung sicherstellen             
 Überwachung der Arbeitsplätze organisieren             
 Alarmierung, Rettung sicherstellen             
                   

  U = Unternehmer  
B = bauseits  
N = nicht erforderlich 
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Massnahme: Wer: Werkvertragsposition/Bemerkungen: 
16 Explosions- und Brandschutz   
 Löschmittel und Löscheinrichtungen bereitstellen             
 Explosionsgefährdete Bereiche absperren             
                   
17 Aussergewöhnliche Gefährdungen   
 Gefährdungen bezüglich Lawinen, Hochwasser,             
 Erdrutsch usw. abklären  
 Entsprechende Massnahmen umsetzen             
                   

Arbeiten auf Dächern 
18 Absturz ins Gebäudeinnere   
 Auffangnetze montieren             
 Fanggerüste montieren             
19 Absturz über die Dachkante, Flachdach   
 Seitenschutz am Dachrand erstellen             
 Spenglergang am Dachrand erstellen             
20 Absturz über die Dachkante, Steildach   
 Bei Dachneigung 10-30° Spenglergang erstellen             

 Bei Dachneigung 30-60° Dachdeckerschutzwand 
erstellen, > 45° Zusatzmassnahmen erstellen 
 
  

            

 
Bei Dachneigung > 60° Gerüst oder Hubarbeits-
bühne installieren  

            

 Bei der Ortkante Absturzsicherung erstellen             
21 Bestehende Dächer   
 Bei Dachneigung bis 45° Dachfangwände 

montieren (anstelle eines Spenglergangs) 
            

  
22 Nicht durchbruchsichere Dachflächen   
 Durchbruchsicherheit abklären             
 Abschrankungen, Abdeckungen erstellen             
 Laufstege montieren             
 Auffangnetze montieren             

  U = Unternehmer  
B = bauseits  
N = nicht erforderlich 
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Gerüste 
Massnahme: Wer: Werkvertragsposition/Bemerkungen: 
23 Fassadengerüst ab 3 Meter Absturzhöhe   
 Lichtes Arbeitsgerüst (Verputz-, Maler-) erstellen             
 Schweres Arbeitsgerüst erstellen (Maurergerüst)             
 Steinhauergerüst erstellen             
                   
24 Bockgerüste, Rollgerüst, Hebebühnen   
 Bockgerüste zur Verfügung stellen             
 Rollgerüste zur Verfügung stellen             
 Hubarbeitsbühnen zur Verfügung stellen             
                   
25 Kontrolle, Unterhalt, Anpassungen   
 Periodische Gerüstkontrollen und Unterhalt             

 organisieren  
 Vorgehen bei Anpassungen festlegen             
                   

Weitere Massnahmen: 
Massnahme: Wer: Werkvertragsposition/Bemerkungen: 
25 Öffentliche Sicherheit   
 Massnahmen abklären (Behörden, Polizei, Eigen-             
 tümer usw.)  
 Massnahmen umsetzen             
                   
26
  
  
  

andere   
                   

                   
                   
                   
                   

                   
                   
                   
  
  
  

        
                   

                   
                   
                   
  
  
  

        
                   

                   
                   
                   

  U = Unternehmer  
B = bauseits  
N = nicht erforderlich 
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11.9 Sicherheits-, Warnzeichen und Hilfsgrafiken 
Hilfsmittel zur Erläuterung und zur Instruktion der Mitarbeitenden 

 
Rettungszeichen : http://de.wikipedia.org/wiki/Rettungszeichen 
 

Brandschutzzeichen: http://de.wikipedia.org/wiki/Brandschutzzeichen  

 

Verbotszeichen: 

 

   
 

Rettungs- und Fluchtwegzeichen 

   

http://de.wikipedia.org/wiki/Rettungszeichen
http://de.wikipedia.org/wiki/Brandschutzzeichen
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Gebotszeichen: 

 

  
 

 

Symbole PSAgA: 
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Warnzeichen 
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Warnschilder: 

 

  
 

Verkehrsschilder: 
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Checksymbole: 

 
 
GHS-Gefahrensymbole: 

 
 

Weitere Grafiken: 
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1. Projekt und Problematik 
Nach den schweren Unwettern von Juni/Juli 2024 und den bereits ausgeführten Instand-
setzungsarbeiten entlang der Bahnstrecke im Chipferwald zwischen Kalpetran und St. 
Niklaus plant die Matterhorn Gotthard Bahn die Reparatur/Verstärkung weiterer Schad-
stellen im Chipferwald während des Winters 2024/2025. Ab Oktober 2024 bis ca. April 
2025 sollen zahlreiche Mauern und Fundationen im Bachbett verstärkt, neu erstellt, un-
terfangen sowie das Bachbett stabilisiert werden. 

Die vorgesehenen Arbeiten müssen aufgrund des tiefen Wasserstandes der Matter 
Vispa zwingend während der Wintermonate bis Einsetzen der Schneeschmelze ausge-
führt werden. 

Für die Instandsetzung der Schadstellen und die Stabilisierung des Bachbetts werden 
insgesamt ca. 23'000 t Grossblöcke benötigt. Per 20.12.2024 werden bereits 13'000 t 
bezogen sein; zusätzlich benötigt werden 10'000 t. Die Grossblöcke werden während 
der Sanierungsarbeiten laufend aus dem Abbaubereich der Deponie Grossgufer geför-
dert und per LKW über die Kantonsstrasse bis zur ARA und von dort über eine temporäre 
Baupiste bis in den Chipferwald transportiert. 

Sowohl die Zufahrtsstrasse zur Deponie als auch der Abbaubereich der Deponie Gross-
gufer sind exponiert durch mehrere, sich überlagernde Naturgefahrenprozesse. Die Re-
alisierung von baulichen Schutzbauwerken, welche die Naturgefahrenexposition aufhe-
ben, ist nicht möglich.  

Ziel des vorliegenden Sicherheitskonzeptes ist es, das winterliche Naturgefahrenrisiko 
für das Personal und die Sachwerte auf der Deponie Grossgufer sowie ihrer Zufahrts-
wege auf Basis von organisatorischen Massnahmen auf ein tolerierbares Niveau zu re-
duzieren, so dass ein vernünftiger Winterbetrieb der Deponie Grossgufer zu verantwor-
ten ist. 

Als Entscheidungsgrundlage zur Einschätzung des Risikos sollen mehrere kontinuierli-
che Überwachungsanlagen dienen, welche an strategisch günstigen Positionen pro-
zessspezifische Daten liefern und/oder Alarme zustellen können. 

Das Sicherheitsdispositiv soll als Grundlage für das Ausnahmegesuch der Matterhorn 
Gotthard Bahn zur Aufhebung des Winterbetriebsverbots der Deponie Grossgufer im 
Zusammenhang mit den Sofortmassnahmen nach den Unwetterereignissen 2024 die-
nen. 

2. Situation 
Die Deponie Grossgufer in Randa befindet sich in den Sturzablagerungen des Bergstur-
zes von Randa aus dem Jahre 1991, am Fuss des Längenfluebergs. Die Zufahrt zur 
Deponie erfolgt ab Kantonsstrasse nördlich Randa, ca. 1 km über die alte Kantons-
strasse und anschliessend über eine Brücke über die Matter Vispa. 

Die Transportstrecke zwischen Deponiebereich bis zum Projektperimeter in St. Niklaus 
beträgt insgesamt ca. 12 km und verläuft durch 12 verschiedene Lawinenzüge. 

Die Route auf dem öffentlichen Strassennetz ist nicht Bestandteil des vorliegenden Si-
cherheitskonzeptes, da die Zuständigkeit hier durch den regionalen Sicherheitsdienst 
Mattertal gewährleistet ist. Berücksichtigt werden einzig der Deponiebereich sowie die 
Transportstrecke zwischen Deponie und Kantonsstrasse auf Gemeindeboden von 
Randa (vgl. Abbildung 1 und Abbildung 2). 
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[8] 25.02.2015 Lawinengefahrenkarte Grossgufer & Dorfbach, Überprüfung der La-
winengefahrenkarte, Technischer Bericht, wasser/schnee/lawinen, 
Ingenieurbüro André Burkard AG 

3. Gefährdung und Risikobeurteilung im Untersuchungsperime-
ter (Deponie + Zufahrt) 

 

Abbildung 2 geographischer Detailüberblick (Deponie, Zufahrt), massgebende 
Naturgefahrenprozesse: Lawinen, Felssturz, es fehlt auf der Karte: 
Eisschlaggefahr Bisgletscher 

Die aktuell homologierten Gefahrenkarten des Kantons Wallis [4] zeigen, dass folgende 
Gefahrenprozesse für die Beurteilung des Naturgefahrenrisikos auf der Deponie sowie 
auf der Zufahrt massgebend sind. 

 Lawinengefahr Sturzgefahr 

Deponie 3286: Grossgufer Felssturzgefahr Grossgufer 

Zufahrt 3286: Grossgufer 

3286.1: Bisbach 

3176.1: Dorfbach 

Felssturzgefahr Grossgufer 
(ab Brücke über Matter Vispa) 

Für die in den letzten Jahren immer wieder akute Eisschlaggefahr aus dem Bisgletscher 
ist keine homologierten Gefahrenkarte verfügbar. Dieser Gefahrenprozess wird gut-
achterlich eingeschätzt. 
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benachbarten Verkehrsachsen. Im Falle einer akuten Lawinengefahrensituation ist 
die Alte Kantonsstrasse im Gleichzug wie die Kantonsstrasse und die Bahnlinie zu 
sperren.  

- Die Sperrung erfolgt automatisch durch die bestehende Alarmanlage oder auf Emp-
fehlung des Regionalen Sicherheitsdienstes. 

- Es ist davon auszugehen, dass solche Situationen sehr selten und nur bei sehr gros-
ser Lawinengefahr (Stufe 5 gem. SLF Lawinenbulletin) auftreten. In diesen Ausnah-
mesituationen sind in der Regel grosse Abschnitte des Mattertals abgesperrt und ein 
regulärer Baustellen- und Deponiebetrieb in St. Niklaus oder Randa ist ohnehin aus-
geschlossen. 

3.2 Sturzgefährdung 

3.2.1 Deponiebereich 

Die Deponie Grossgufer befindet sich im Sturzkegel des Bergsturzes von Randa (1991). 
Das Bergsturzereignis hatte eine bis zu 800 m hohe und 550 m breite Ausbruchnische 
am Längenflueberg hinterlassen, welche aufgrund ihrer topographischen und felsme-
chanischen Gegebenheiten die Ausbildung zahlreicher Sturzgefahrenpotentiale zur 
Folge hatte. Die Deponie befindet sich am Fuss des grobblockigen Sturzschuttkegels, 
der eine entsprechend grosse Rauigkeit aufweist, was das Vordringen von Sturzereig-
nissen bis in den Deponiebereich erschwert. Bei einem erfassten Sturzereignis aus dem 
Jahre 2015 gelangte ein 50 m3 grosser Sturzblock (Gesamtabbruchmasse: 5'000 m3) bis 
auf eine Höhe von ca.1415 m ü. M. und stoppte somit ca. 30 m oberhalb des Deponie-
bereichs (s. schwarzer Stern in Abbildung 4). Gem. mündlicher Auskunft von Leo Jörger 
(Naturgefahrenbeobachter) sind Splitter bei diesem Ereignis auf die Alte Kantonsstrasse 
gestürzt und bis wenig unterhalb der Bahnlinie gelandet. Es ist uns aber nicht bekannt, 
dass Sturzereignisse bereits den Deponiebereich erreicht hätten. Sturzbahnsimulatio-
nen bestätigen dies und zeigen die präferierten Sturzwege auf. Die synoptische Darstel-
lung der simulierten Sturzwege von Grossblöcken (50 m3) aus sieben unterschiedlichen 
Startbereichen im Bereich der Bergsturz-Abrisskante zeigt, dass der Abbauperimeter der 
Deponie grundsätzlich günstig gelegen ist aber mit Splitterwurf bei grösseren Ereignis-
sen gerechnet werden muss (vgl. Abbildung 4).  
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